
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigefügt.

Hennef, 30.08.2012

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Pipke
Bürgermeister
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Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2788 Anlage Nr.: ______

Datum: 26.07.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

10.09.2012 öffentlich

Rat 01.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef

Beschlussvorschlag

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss nimmt die vorgesehene Änderung der
Verwaltungsgebührensatzung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die
beigefügte 2. Änderungssatzung zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg)
vom 19.07.2004 zu beschließen.

Begründung

Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 19.07.2004 bedarf der
Überarbeitung, da einige Gebührentarife bereits durch das Gebührengesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen sowie die dazu gehörige Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung
geregelt sind und keine weitere Konkretisierung in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt
Hennef (Sieg) benötigen bzw. aufgrund gesetzlicher Änderung die Gebührentatbestände
entfallen sind. Ebenfalls sind durch den Übergang von Zuständigkeiten von der Stadt Hennef
auf die Stadtbetriebe Hennef AöR im Bereich des Abwasserwerks Gebührentarife in der
Städtischen Satzung obsolet geworden. Um eine Divergenz zwischen städtischer Satzung und
landes- bzw. bundesgesetzlicher Regelung  zu vermeiden, ist die Streichung angezeigt. 



Im Einzelnen sind dies:

Gebührentarif 4 d (Genehmigung zur Teilung von Grundstücken)

Dieser Tarif der Verwaltungsgebührensatzung entfällt, da nach Änderung des § 19 des
Baugesetzbuches eine Genehmigung zur Teilung von Grundstücken nicht mehr erforderlich ist.

Gebührentarif 4 e (Bereitstellung von Bauakten)

Dieser Tarif der Verwaltungsgebührensatzung entfällt, da dieser Gebührentarif bereits über die
Tarifstelle 30.5 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung geregelt ist.

Gebührentarif 10 a (Bereitstellung von Dateien oder zuvor eingescannter Akten per
Email oder Datenträger)

Dieser Tarif der Verwaltungsgebührensatzung entfällt, da dieser Gebührentarif bereits über die
Tarifstelle 30.5 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung geregelt ist.

Gebührentarif 12 a. – i. (Besonderer Teil Abwasserwerk)

Diese Tarifstellen der Verwaltungsgebührensatzung entfallen, da diese
Gebührentariftat-bestände nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hennef liegen,
sondern nunmehr in dem der  Stadtbetriebe Hennef AöR. 

Hennef (Sieg), den 26.07.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister



Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg)
vom 19.07.2004

Verzeichnis der Änderungen
Änderungssatzung vom Mitteilungsblatt vom In Kraft getreten am Geänderte Regelungen
30.03.2009 08.04.2009 09.04.2009 Tarif-Nr. 1.d, 3 b,

10b,
11 streichen

XX.XX.XX XX.XX.XX XX.XX.XX Tarifstelle 4 d,  4 e ,
10 a und 12 a. – i.
streichen



2. Änderungssatzung
zur

Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) vom 19.07.2004
vom XX.XX.XX

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 13. Dezember 2011(GV. NRW. S.685) und der §§ 1, 2, 4
und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.
Dezember 2011(GV. NRW. S.687), hat der Rat der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am
XX.XX.XX folgende Verwaltungsgebührensatzung beschlossen:

1. die Tarifstelle  4 d wird ersatzlos gestrichen.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13023&vd_back=N685&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10361&val=10361&seite=687&sg=0&menu=1


2.  die Tarifstelle 4 e wird ersatzlos gestrichen.

3.  die Tarifstelle 10 a wird ersatzlos gestrichen.

4. die Tarifstellen 12 a. – i. werden ersatzlos gestrichen.

5.  Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss über die Satzung vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hennef, den

Pipke
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2777 Anlage Nr.: ______

Datum: 27.06.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

10.09.2012 öffentlich

Tagesordnung

Durchführung einer Einwohnerfragestunde;
Antrag der SPD - Fraktion vom 25.06.2012

Beschlussvorschlag

Der  Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg):

1. In der nächsten Sitzung des Stadtrates am 26.11.2012 eine Einwohnerfragestunde
gemäß § 19 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hennef
(Sieg) durchzuführen.

2. Die beigefügte 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der
Stadt Hennef (Sieg) vom 04.10.2010 zu beschließen.

Begründung

Die SPD – Fraktion beantragt gemäß § 19 der Geschäftsordnung für den Rat und die
Ausschüsse der Stadt Hennef (Sieg) die Durchführung einer Einwohnerfragestunde für die
nächste Ratssitzung am 26.11.2012. Ausserdem soll zukünftig zu Beginn jeder Ratssitzung
eine Einwohnerfragestunde durchgeführt werden.

Nach Prüfung dieser Anregung schlägt die Verwaltung vor, dass die Durchführung der
Einwohnerfragestunde auf zweimal jährlich festgelegt wird. Die Einwohnerfragestunde könnte
z. B. halbjährlich in der ersten Ratssitzung des Jahres sowie in der ersten Sitzung nach der
Sommerpause stattfinden. Zu jeder Einwohnerfragestunde sind alle Amtsleiter/innen oder
stellvertretenden Amtsleiter/innen anwesend, damit die Fragen der Einwohner/innen
zufriedenstellend in der Ratssitzung beantwortet werden können. Die Personalkosten für eine



Einwohnerfragestunde in jeder Ratssitzung wären unverhältnismäßig hoch.

Diese Festlegung der zweimal jährlich stattfindenden Einwohnerfragestunde kann nur durch die
Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hennef (Sieg)
umgesetzt werden. Gleichzeitig werden die allgemeinen Regeln für die Durchführung der
Einwohnerfragestunde aufgenommen.

Hennef (Sieg), den 27.06.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister



1. Änderung

der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse

der Stadt Hennef (Sieg) vom 04.10.2010

1) In der Inhaltsübersicht werden bei I b) § 19 die Worte „Fragerecht von Einwohnern“ durch das
Wort „Einwohnerfragestunde“ ersetzt.

2) § 19 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift „Fragerecht für Einwohner“ wird durch „Einwohnerfragestunde“ ersetzt

b) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst und durch die eingefügten Absätze 4 bis 6
ergänzt:

1. Die Einwohnerfragestunde wird vom Bürgermeister mindestens zweimal jährlich anberaumt;
sie ist in die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Ratssitzung aufzunehmen. Sie soll die
Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten.

2. Jeder Einwohner der Stadt ist berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunktes mündliche
Anfragen an den Bürgermeister zu richten und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten.
Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen.

3. Der Bürgermeister hat Fragen zurückzuweisen sowie die Äußerung von Vorschlägen und
Anregungen zu unterbinden, wenn:

a) sie in den Zuständigkeitsbereich anderer Behörden, Institutionen oder Personen
fallen,
b) sie sich auf nachfolgende Tagesordnungspunkte derselben Sitzung beziehen,
c) sie Angelegenheiten betreffen, die gemäß § 7 Abs. 2 und 3 in nichtöffentlicher
Sitzung zu behandeln sind oder deren Beantwortung gesetzliche Vorschriften verletzt,
d) Unterstellungen, Feststellungen oder Wertungen beinhalten, die offensichtlich
unverständlich oder beleidigen Inhalts sind,
e) ein laufendes Rechtsbehelfs- oder Gerichtsverfahren betreffen.

4. Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen kurz gefasst sein; sie sollen einschließlich ihrer
Begründung die Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. Melden sich mehrere Einwohner
gleichzeitig, so bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge der Wortmeldungen. Jeder
Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen.

5. Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfalle mündlich durch den Bürgermeister. Ist
eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann der Fragesteller auf eine schriftliche
Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt.

6. Eine Beschlussfassung über die Beantwortung der Fragen oder über die inhaltliche
Behandlung vorgetragener Anregungen und Vorschläge findet im Rahmen der
Einwohnerfragestunde nicht statt.

3) Diese Änderung tritt am 01.10.2012 in Kraft.





Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2832 Anlage Nr.: ______

Datum: 21.08.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

10.09.2012 öffentlich

Tagesordnung

Einsparung durch Digitalisierung der Sitzungsunterlagen;
Antrag der SPD - Fraktion vom 11.06.2012

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Begründung

Die SPD – Fraktion hat mit dem anliegenden Schreiben vom 11.06.2012 beantragt, die
Möglichkeit einer Einsparung durch die Digitalisierung der Sitzungsunterlagen zu prüfen. In der
Antragsbegründung wird insbesondere darauf verwiesen, dass papierlose Ratsarbeit bereits in
einigen großen Städten getestet wird.

Für die Verwaltung ist dieses Thema nicht neu. Die Stadt Hennef setzt seit 2005 das
Sitzungsdienstverfahren Session der Firma Somacos ein. Dieses Verfahren ist eines der
führenden Systeme auf diesem Gebiet und ist bereits für die vollständig digitale und papierlose
Abwicklung vorbereitet.

Kosten papiergebundene Ratspost

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) besteht aus 44 Ratsmitgliedern. Daneben gibt es aktuell
weitere 127 Sachkundige Bürger, Sachkundige Einwohner bzw. sonstige Ausschussmitglieder
nach spezialgesetzlichen Normen.

Ratsmitglieder bekommen von jedem vorlagenberatenden Gremium jeweils die Einladung und
die Niederschrift zugeschickt. Die sonstigen Auschussmitglieder bekommen nur für den
Ausschuss in dem sie Mitglied sind die Sitzungsunterlagen zugeschickt.
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Einladungen und Niederschriften werden mittwochs gedruckt und donnerstags an die
Ratsmitglieder sowie die sonstigen Ausschussmitglieder per Post versandt. Einige
Ratsmitglieder nutzen die vorhandene Möglichkeit und holen ihre Ratspost persönlich ab.
Zusätzlich werden intern noch Einladungen und Niederschriften entsprechend der jeweiligen
Verteilerliste an verschiedene Ämter weitergegeben.

Durchschnittlich finden 70 Sitzungen pro Jahr und 352 Sitzungen pro Wahlperiode statt.
Die Sitzungsunterlagen bestehen durchschnittlich aus 55 Blatt Papier.
Jährlich bekommt jedes Ratsmitglied ca. 3.828 Blatt Papier und in der fünfjährigen
Legislaturperiode insgesamt ca. 19.140 Blatt Papier zugesandt.
Für alle 44 Ratsmitglieder sind das jährlich ca. 168.432 Blatt Papier bzw. für alle Ratsmitglieder
pro Legislaturperiode insgesamt ca. 842.160 Blatt Papier.

Laufende Kosten für 1 Ratsmitglied
Portokosten für Ratspost (2,20 € * 52 Wochen) 114 €
Papier und Druckkosten (inkl. Leasingraten) 174 €
Versandtaschen (1 Tasche * 52 Wochen * 0,04 €) 2 €
Personalkosten Versand 70 €
Personalkosten Druck 71 €
Summe pro Jahr 431 €
Summe pro Legislaturperiode 2.155 €

Laufende Kosten für 44 Ratsmitglieder
Portokosten für Ratspost 5.016 €
Papier und Druckkosten (inkl. Leasingraten) 7.656 €
Versandtaschen (44 Taschen * 52 Wochen * 0,04 €) 92 €
Personalkosten Versand 3.068 €
Personalkosten Druck 3.103 €
Summe pro Jahr 18.935 €
Summe pro Legislaturperiode 94.675 €

Laufende Kosten für die gesamte Ratspost an Ratsmitglieder,
Sachkundige Bürger und Presse

Portokosten für gesamte Ratspost 6.656 €
Papier und Druckkosten (inkl. Leasingraten) 16.671 €
Versandtaschen (60 Taschen * 52 Wochen * 0,04 €) 125 €
Personalkosten Versand 4.090 €
Personalkosten Druck 6.206 €
Summe pro Jahr 33.748 €
Summe pro Legislaturperiode  168.740 €

Beschreibung digitalen Ratspost

Parallel zu dem vorhandenen internen Session-Programm zur Sitzungsverwaltung wird
ebenfalls bereits seit 2005 das internet-basierte Ratsinformationssystem Session-Net
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eingesetzt, dass neben einer allgemeinen Auskunftsfunktion für die Bürger mit
Sitzungskalender, öffentlichen Vorlagen, Niederschriften und Gremienauskünften etc. auch
einen personalisierten Zugang für Ratsmitglieder enthält.

Über dieses System können die persönlich relevanten Sitzungsunterlagen als elektronische
Sitzungsmappe auf der persönlichen Ratsseite heruntergeladen werden. Die dann
vorhandenen einzelnen PDF-Dateien können auch elektronisch kommentiert und lokal
abgespeichert werden. In den Anlagen enthaltene Pläne können inzwischen insbesondere auf
Tablet-PCs komfortabel gelesen und in guter Qualität vergrößert werden.

Die Möglichkeit den Paipereinsatz weiter zu reduzieren bestünde, über die Möglichkeit, auch
die Erstellung und den Genehmigungsprozess der Sitzungsunterlagen anhand eines
integrierten Workflow-Systems  abzubilden. Damit wäre eine komplett digitale Erstellung,
Bereitstellung und Nutzung durch die Ratsmitglieder bereits heute mit der vorhandenen
Technik möglich. Ergänzend bietet der Hersteller inzwischen auch die Zusatzsoftware
Mandatos mit einer speziellen APP für die Nutzung des Programms ausschließlich auf iPads
an. Kernfunktionen sind eine verbesserte Synchronisation und Suchfunktion und die
ergonomisch optimierte Darstellung auf diesem Endgerätetyp. Die Kosten der Zusatzsoftware
belaufen sich auf einmalig ca. 5.000 €, zzgl. 1.400 € jährlich für zusätzliche
Softwarewartungskosten. Die Zusatzsoftware bietet im Wesentlichen die genannten
Komfortfunktionen, schränkt allerdings den Anwenderkreis auf Nutzer des iPads ein. In einem
internen Test der Zusatzsoftware und der App konnten die Zusatzfunktionen zum jetzigen
Zeitpunkt noch keinen überzeugenden Mehrwert darstellen. Da zudem alle digitalen Funktionen
auch ohne diese Zusatzsoftware verwendet werden können, wird der Einsatz zunächst für
verzichtbar gehalten.

Die bereits jetzt digital bereitgestellten Sitzungsunterlagen können im PDF-Format auf allen
Endgeräten mit dem Adobe Acrobat Reader genutzt werden. Die papierlose Nutzung beinhaltet
die elektronische Sitzungsvorbereitung (herunterladen der Dokumente auf das Endgerät,
Kommentare einfügen etc.) und die elektronische Nutzung der Unterlagen während der
Sitzung.

Endgeräte

Grundsätzlich bietet sich die Nutzung des Systems über oft bereits privat vorhandenen
Endgeräte (wie Notebooks oder Tablett-PCs) der Ratsvertreter an. Die Stadtverwaltung hat in
diesem Fall für eine entsprechende Infrastrukturausstattung mit einer ausreichenden Anzahl
von Steckdosen und einem WLAN-Zugang in den Sitzungssälen zu sorgen. Kostenschätzung
einmalig ca. 7.500 €.

In der Nutzung privater Endgeräte werden folgende Vorteile gesehen:

 Keine Investitionskosten für die Stadtverwaltung

 Geringer Wartungsaufwand und Wartungskosten für die Stadtverwaltung

 Keine Versteuerung des geldwerten Vorteils für die Privatnutzung

 Keine privaten Nutzungseinschränkungen für die Ratsmitglieder. Für Geräte unter
städtischer Verwaltung bestehen Einschränkungen bei  den Benutzerrechten und
erhöhte Sicherheitsanforderungen, die eine freie Nutzung einschränken können, z.B. die
Installation weiterer Apps.
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Alternativ werden von einigen Städten die Endgeräte leihweise zur Verfügung gestellt. Hierbei
fallen neben dem Ausbau der Infrastruktur zusätzlich die Kosten für Anschaffung und Wartung
der Endgeräte an. Für die Wartung von 44 leihweise zur Verfügung gestellten Geräten kann
ungefähr eine halbe Administratorstelle angesetzt werden.

Kosten der digitalen Ratspost

Bei Verwendung privater Endgeräte würden folgende Kosten bei der digitalen Nutzung
entstehen. Für die zusätzlichen IT-Wartungs- und Servicekosten vor/zu Beginn einer Sitzung
können bei 70 Sitzungen ca 140 Std. jährlich angesetzt werden.

Einmalige Kosten für die digitale Ratspost an Ratsmitglieder
bei Verwendung von Privatgeräten

Software Grundsystem vorhanden
Ggf. Softwarekosten Mandatos/APP 5.000 €
Ausstattung der Sitzungsräume mit WLAN u.
Strom

10.000 €

Summe 15.000 €

Laufende Kosten p.a.

Personalkosten IT-Wartung/Service 5.500 €

Summe 5.500 €

Bei leihweise von der Stadt zur Verfügung gestellten mobilen Endgeräten würden durch die
Anschaffung, zentrale Verwaltung und den höheren Supportanteil wesentlich höhere Kosten
e n t s t e h e n .

Einmalige Kosten für die digitale Ratspost an Ratsmitglieder
bei Verwendung von städtischen Geräten

Software Grundsystem vorhanden
Ggf. Softwarekosten Mandatos/APP 5.000 €
Ausstattung der Sitzungsräume mit WLAN u.
Strom 10.000 €
44 mobile Endgeräte a 500 € 22.000 €
Softwarelizenzen für Mobile Device
Management 44 x 50 € 2.200 €
Summe 39.200 €

Laufende Kosten p.a.

IT-Kosten 44 Geräte  a 2.387 €
(Kalkulatorische Ermittlung gemäß internen
IT-Arbeitsplatzkosten)

105.082 €

Summe 105.082 €

Die großen Kostenunterschiede resultieren aus den unterschiedlich hohen Supportanteilen. Bei
privaten Endgeräten ist von einer punktuellen Unterstützung bei der Nutzung der digitalen
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Ratspost auszugehen, bei der Bereitstellung städtischer Geräte von der vollständigen
Einbindung ins städtische Gesamtsystem und einer dauerhaften Administation. Die Kosten
werden in diesem Fall anhand der internen kalkulatorischen Verrechungswerte ermittelt, die
eine anteilige Umlage von Personalkosten, Softwarewartungskosten, Server- und
Netzwerkosten, Kosten des Rechenzentrums, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile, Abschreibung
etc. beinhalten.

Fazit

Es muss auch zukünftig gewährleistet sein, dass es allen Mitgliedern des Rates und der
Ausschüsse problemlos möglich ist, sich ohne Erhöhung des bisherigen Aufwandes auf die
Sitzungen vorzubereiten. Eine aufoktroyierte Verpflichtung zur elektronischen Ausschussarbeit
kann es während der laufenden Legislaturperiode nicht geben.

Die finanziellen Mittel für eine vollständige Umsetzung der elektronischen Sitzungsarbeit
stehen nicht zur Verfügung. Es würden zwar in den Bereichen Druck, Versand und Papier
Einsparungen erzielt, die aber nicht die entstehenden Kosten im IT – Bereich auffangen
würden. Schließlich bliebe auch bei Hardwareausstattung der Ratsmitglieder stets die
systematische Zweiteilung, da die sachkundigen Bürger weiter mit Papier versorgt werden
müssten. Die Einsparungen im Druckbereich würden sich auf das Papier schlechthin
beschränken, da weiter gedruckt und versandt werden müsste, was die Personalkosten
weitestgehend unberührt ließe.

Als Mitglied des Lenkungskreises der Arbeitsgruppe 3 im Rahmen des „Erprobungsraums
Rheinland für innovative Verwaltung 2.0“ werde ich die Entwicklung  bei der elektronischen
Verwaltungsarbeit begleiten und Potentiale für die Stadtverwaltung beobachten und nach
Möglichkeit vor Ort auch umsetzen.

Hennef (Sieg), den 28.08.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister





Beschlussvorlage

Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2012/0686 Anlage Nr.: ______

Datum: 25.07.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

10.09.2012 öffentlich

Tagesordnung

Reglementierung von Plakatwerbung und Wahlsichtwerbung;
Antrag der Grüne Jugend Hennef vom 28.06.2012

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Begründung

Jede Plakatierung im öffentlichen Bereich bedarf einer ordnungsbehördlichen Genehmigung.
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird künftig jede Antragstellerin bzw. jeder
Antragsteller darauf hingewiesen, dass es zum Schutz der Bäume untersagt ist, Plakate so an
Bäumen zu befestigen, dass ein unmittelbarer Kontakt durch Nägel, Schrauben, Stifte,
Klammern, Draht oder Kabelbindern besteht. Ein Muster einer ordnungsbehördlichen
Genehmigung ist beigefügt.

Die Genehmigung von Wahlsichtwerbung und Wahlplakatierung ist geregelt in der
Straßenverkehrsordnung, dem Straßen- und Wegegesetz NW und dem gem. Runderlass des
Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung – III 2 – 22-33 – und des 
Innenministeriums -11/20 -10.10. Entsprechende Auszüge sind dieser Mitteilung beigefügt.
Bezüglich der Wahlsichtwerbung / Wahlplakatierung wird den politischen Parteien in der
Genehmigung künftig in analoger Anwendung des § 4 a der ordnungsbehördlichen Verordnung
über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen
und in den Anlagen im Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) empfohlen, die Anzahl der Plakate im
Innenstadtbereich auf 20 Stück zu beschränken. Auch hier ist ein Auszug aus der Satzung
beigefügt.



Hennef (Sieg), den

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anlage:

Muster der Genehmigung
Auszug aus den Gesetzestexten und der ordnungsbehördlichen Verordnung
Erlass

















































Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2843 Anlage Nr.: ______

Datum: 29.08.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

10.09.2012 öffentlich

Tagesordnung

Bürgerantrag des Herrn Prof. Dr.-Ing. Heiner Kuhlmann vom 28.08.2012

Beschlussvorschlag

Die Behandlung des Bürgerantrages zur Hochwasserproblematik Liemichsgraben durch die
geplante Bebauung „Am Limbachsgraben“ in Hennef-Edgoven vom 28.08.2012, wird
zuständigkeitshalber in den Bauausschuss verwiesen.

Der Antragsteller ist entsprechend zu unterrichten.

Begründung

Es liegt ein Bürgerantrag von Herrn Prof. Dr.-Ing. Heiner Kuhlmann vom 28.08.2012 zum
sofortigen Stopp des Genehmigungsverfahrens zur Bebauung des angeführten Grundstücks,
zum Gewässerausbau vor der Bebauung sowie zur Durchführung eines
Planfeststellungsverfahrens vor.

Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Bauausschusses soll eine Beratung dort erfolgen.

Hennef (Sieg), den 29.08.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister













Anfrage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2012/0244 Anlage Nr.: ______

Datum: 24.08.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss

10.09.2012 öffentlich

Tagesordnung

DSL-Ausbau im Stadtgebiet Hennef;
Anfrage der SPD-Fraktion vom 11.06.2012

Anfragentext

Die Anfrage der SPD-Fraktion wird wie folgt beantwortet:

Das Stadtgebiet Hennef bietet den Bürgern und Unternehmen eine bis auf wenige Ausnahmen
sehr gute Breitbandversorgung. 94 % der Hennefer Haushalte verfügen bereits über eine
schnelle Internetanbindung. Die Breitbandversorgung wurde insbesondere in den Außenorten
im Wesentlichen durch die Telekom Deutschland über eine Glasfaserversorgung der
Ortsverteiler und ergänzend durch die Firma Vodafone über eine drahtlose LTE-Versorgung
hergestellt. Für einige Bereiche bietet auch die Firma Schönenberg Computer
(rhein-sieg-breitband.de) ein funkbasiertes Breitbandnetz an.

Der Breitbandausbau erfolgt grundsätzlich privatwirtschaftlich im freien Wettbewerb der
Netzbetreiber unter marktwirtschaftlichen Erwägungen. Die Stadt versucht hier nach
Möglichkeiten durch Interessensbündelungen und Verhandlungen mit den Netzbetreibern zu
steuern bzw. nach Möglichkeit entsprechende Förderverfahren durchzuführen.

Beantwortung der Fragen:

1.) Welche Gebiete haben heute noch keine Anbindung an schnelle Internetzugänge
(Auflistung mit Gebieten unter 2 Mbit/s und unter 4 MBit/s)?

Eine unzureichende Breitbandversorgung (< 2 Mit/s) besteht derzeit noch im Bereich von
Westerhausen und Nachbarorten (02244). Weitere Ortsteile mit  geringer Bandbreite sind
Wellesberg, Hanf, Eulenberg und Nachbarorte. Die zunächst unterversorgten Ortsteile



Eichholz, Kraheck, Hülscheid und Meisenbach sind inzwischen über Funktechnologien
(insbesondere LTE) gut erschlossen.

Vereinzelt weisen auch einige Straßenzüge im äußeren Innenstadtbereich in Geistingen und
Geisbach unzureichende Breitbandgeschwindigkeiten auf.
Eine gute Übersicht über die Breitbandsituation im Stadtgebiet bietet der Breitbandatlas des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unter
http://www.zukunft-breitband.de/BBA/Navigation/Breitbandatlas/breitbandsuche.html

Auszug aus dem Breitbandatlas siehe Anlage.

2.) Gibt es in den betroffenen Gebieten ein Ausbau-Interesse der dort wohnenden
Bürgerinnen und Bürger, das der Stadtverwaltung bekannt ist?

Ein bekanntes Ausbauinteresse besteht in den Bereichen Westerhausen und Wellesberg,
Hanf, Eulenberg und den jeweiligen Nachbarorten. Weiterhin liegen Interessensmeldungen aus
den städtischen Randbereichen von Geisbach und Geistingen vor. Ein geringes
Ausbauinteresse wurde aus den inzwischen mit LTE versorgten Bereichen Eichholz, Kraheck,
Hülscheid und Meisenbach gemeldet.

3.) Wie fragt die Stadtverwaltung ein solches Interesse der Bürgerinnen und Bürger an einer
schnelleren Internetverbindung generell ab?

Über die Internetseite www.hennef.de/breitband besteht die Möglichkeit sich in einer
Interessens-Datenbank zur Verbesserung der Breitbandversorgung einzutragen.  Bis heute
haben sich dort ca. 280 Haushalte eingetragen, darunter ca. 90 aus dem Bereich
Westerhausen, ca. 40 aus dem Bereich Geisbach, ca. 10 aus Geistingen und viele aus
inzwischen versorgten Gebieten wie Allner oder Stoßdorf.

Liegen mehrere Interessensmeldungen aus einem Bereich vor, werden die Netzanbieter
zwecks Ausbau des Gebietes kontaktiert. Im Falle eines ggf. stattfindenden Förderverfahrens
werden die entsprechenden Haushalte gesondert  (z.B. über einen Beileger im Stadtecho und
Hinweise in der Presse) informiert und aufgefordert einen entsprechenden Fragebogen
auszufüllen.

4.) Gibt es Planungen von Seiten der Stadt, wie diese Gebiete kurz- bis mittelfristig mit
schnellen Zugängen ausgestattet werden können?

Allgemein haben die Planungen der Stadt das Ziel, dass möglichst viele Bereiche
zukunftssicher mit hochwertigen Breitbandanschlüssen versorgt werden. Aktuell wird die bereits
in vielen Ortslagen erfolgte Anbindung der Ortsverteiler an das Glasfasernetz angestrebt. Wo
dies kurzfristig nicht durch Verhandlungen oder Förderverfahren erreicht werden kann, müssen
zunächst funkbasierte Lösungen zum Einsatz kommen. 

Die Verwaltung steht dazu in Kontakt mit den Netzanbietern und versucht, für die jeweiligen
Orte die bestmögliche Lösung zu erreichen. In den ländlich geprägten Ortsteilen ist die
Bereitschaft der Netzanbieter einen beihilfefreien Ausbau vorzunehmen in der Regel gering. Bei
Vorliegen der notwendigen Rahmenbedingungen (mehrheitlich unversorgtes Gebiet unter 2
Mbit/s, keine beihilfefreien Ausbauabsichten eines Netzbetreibers) wird in der Folge versucht,
ein entsprechendes Förderverfahren zum Breitbandausbau durchzuführen.

Da die Bedeutung und Leistungsfähigkeit der Funk- und insbesondere der
Mobilfunktechnologien durch immer höhere Geschwindigkeiten und den breiten Einsatz von

http://www.hennef.de/breitband


Smartphones deutlich zugenommen hat, kann diese Technologie inzwischen ebenfalls einen
wichtigen Beitrag zum Breitbandausbau leisten. Hier versucht die Verwaltung die Ausbau- und
Standortentscheidungen mit den unterversorgten Bereichen abzugleichen, was jedoch
aufgrund der mehrjährigen Ausbau und Investitionsplanungen nur bedingt möglich ist.
Grundsätzlich statten die Mobilfunkprovider aber alle Basisstationen sukzessive mit höheren
Geschwindigkeiten aus, die dann auch eine stationäre Internetversorgung ermöglichen.

Ebenfalls bestehen bereits erste Planungen und Maßnahmen  die mittelfristig auf einen
Glasfaseranschluss bis ins Gebäude vorbereiten sollen, wie die Mitverlegung von Leerrohren
beim Straßenausbau  z.B. in Heisterschoss und Söven.

Aktueller Planungsstand:

W e s t e r h a u s e n :
Derzeit findet ein Förderverfahren für Westerhausen und Nachbarorte mit 02244-Vorwahl statt.
Die Bezirksregierung hat nach einer ersten Vorprüfung mündlich und unverbindlich einen
positiven Bescheid in Aussicht gestellt, mit dem bis Ende September gerechnet wird. Im Fall
der Genehmigung könnte der Ausbau bis Sommer 2013 erfolgen.

Geisbach, Wellesberg, Hanf, Eulenberg und Nachbarorte:
Die Telekom prüft hier derzeit erneut die Möglichkeiten für einen kabelgebundenen
DSL-Ausbau, ggf. im Rahmen eines Förderverfahrens. Unter anderem davon abhängig soll im
November über die Durchführung eines entsprechenden Förderverfahrens entschieden werden
und im Rahmen dessen eine Bedarfsanalyse und Markterkundung durchgeführt werden. In
Teilen dieser Ortschaften ist eine funkbasierte Breitbandversorgung über LTE oder über
vorhandene und neu hinzukommende UMTS/HSPA-Sendestation möglich. Über den weiteren
Fortgang wird berichtet.

G e i s t i n g e n :
In Geistingen bestehen derzeit keine Möglichkeiten eines weiteren kabelgebunden Ausbaus
und eines  Förderverfahrens, da hier eine grundsätzliche Breitbandversorgung durch
Unitymedia mit bis zu 150 Mbit/s verfügbar ist. Weiterhin sind dort funkbasierte Alternativen
vorhanden.

Hennef (Sieg), den 28.08.2012

Klaus Pipke
Bürgermeister



DSL-Ausbau im Stadtgebiet Hennef

Anlage zur Beantwortung der Frage Nr. 1



Auszug aus dem Breitbandatlas (farbige Darstellung im Internet und im Ratsinformationssystem)
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